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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1989

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs2 litf;

KFG 1967 §66 Abs3;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass die Entziehung der Lenkerberechtigung wegen Fahrens auf der Heiligenstädter Straße in

Wien mit "sehr erheblich" überhöhter Geschwindigkeit durch einen zweimal einschlägig Vorbestraften unbedenklich

ist.
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